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Zusammenfassung 

Das Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebunde-

ner Ausführung gehört zu den ältesten FGSV-Regelwerken für die Bauweisen mit ungebunde-

nen Pflasterdecken und Plattenbelägen. Die erste Ausgabe geht auf das Jahr 1983 zurück. Ein 

FGSV-R1-Regelwerk für diese Bauweisen erschien in Form der ZTV P-StB erst im Jahr 2000. Dar-

aus wurde im Jahr 2006 die ZTV Pflaster-StB, die derzeit als Ausgabe 2020 vorliegt. 

Seit kurzem liegt die aktuelle Fassung des „Merkblattes für Flächenbefestigungen mit Pflaster-

decken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung“ (M FP) als Ausgabe 2024 vor. Der 

Geltungsbereich wurde durch Streichung unter anderem der Themen Randeinfassungen, Ent-

wässerungsrinnen und Erhaltung verschlankt. Im Kapitel Baugrundsätze kamen neue Themen, 

wie Bodenindikatoren, mechanisches Verhalten von Pflasterdecken und Anschluss an Ge-

bäude, hinzu. Ein viel diskutiertes Thema innerhalb des Kapitels Bauprodukte war die (Wie-

der)aufnahme von Splitt als Bettungsmaterial in das M FP. 

Mit dem M FP, Ausgabe 2024, steht ein umfangreiches, auf dem aktuellen Stand von Wissen 

und Forschung basierendes R2-Regelwerk der FGSV für ungebundene Pflasterdecken und Plat-

tenbeläge zur Verfügung, welches eine sehr gute Ergänzung zu den im Jahr 2020 erschienenen 

ZTV Pflaster-StB bildet, aber auch als Grundlage für die Planung und Ausführung von Flächen-

befestigungen dienen kann, welche von privaten Bauherren in Auftrag gegeben werden und 

nicht unbedingt nach den ZTV Pflaster-StB erstellt werden müssen. 
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1 Einleitung 

Das „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit 

Pflasterdecken und Plattenbelägen in unge-

bundener Ausführung“ gehört zu den ältesten 

FGSV-Regelwerken für die Bauweisen mit un-

gebundenen Pflasterdecken und Plattenbelä-

gen. Es erschien erstmals 1983. Es folgten die 

Fassungen 1989, 1994, 2003 und 2015. Ab 

der Fassung 2003 wurde das Kürzel „M FP“ 

hinzugefügt. In den Fassungen 2003 und 2015 

wurden die Randeinfassungen und Entwässe-

rungsrinnen im Unterschied zu den Vorgän-

gerpapieren relativ ausführlich behandelt. 

Das M FP wurde für die aktuelle Neufassung 

grundlegend überarbeitet, zum Teil neu 

strukturiert und an den aktuellen Stand von 

Wissen und Forschung, unter anderem an 

die ATV DIN 18318, angepasst. 

 
Bild 1: Das neue Merkblatt M FP (Quelle: FGSV) 

2 Geltungs- und Anwen-

dungsbereiche 

2.1 Allgemeines 

Das M FP gilt für Pflasterdecken und Platten-

beläge mit Befestigungselementen aus Be-

ton, Klinker oder Naturstein in ungebundener 

Ausführung, das heißt, mit ungebundener 

Bettung und ungebundener Fugenfüllung. Es 

ist inhaltlich in der Hauptsache auf andere 

FGSV-Regelwerke für den Straßenbau, zum 

Beispiel den RStO sowie den ZTV Pflaster-

StB, und somit auf den öffentlichen Straßen-

bau abgestimmt. Es kann aber auch für die 

Planung und Ausführung von Flächenbefesti-

gungen herangezogen werden, welche von 

privaten Bauherren in Auftrag gegeben wer-

den. Das M FP ist insbesondere auf der 

Grundlage baupraktischer Erfahrungen Maß-

stab für fachgerechtes Verhalten bei der Pla-

nung und Ausführung. 

Pflasterdecken und Plattenbeläge werden für 

eine Vielzahl von Anwendungsbereichen bei 

der Befestigung von Verkehrsflächen ange-

wendet. In den zum Teil sehr unterschiedli-

chen Bereichen können dementsprechend 

auch sehr unterschiedliche Beanspruchun-

gen auf die jeweilige Befestigung einwirken. 

Die Tabelle 1 zeigt einen Überblick der übli-

chen Anwendungsbereiche für die im M FP 

behandelten Pflasterdecken und Plattenbe-

läge nach Art der Verkehrsbelastung ein-

schließlich einer Empfehlung zur Art der Be-

festigung. 

Aus dem Geltungsbereich des neuen M FP 

wurden die Themen Randeinfassungen und 

Entwässerungsrinnen herausgenommen. 

Grund dafür ist das 2023 erschienene 
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„Merkblatt für Randeinfassungen und Ent-

wässerungsrinnen“ (M RR). Ebenso wurde 

das Thema Erhaltung herausgenommen. 

Auch hierfür gibt es bereits seit 2016 ein ei-

genes FGSV-R2-Regelwerk, das „Merkblatt 

für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflä-

chen mit Pflasterdecken, Platten- und Groß-

formatbelägen sowie von Einfassungen“ (M 

BEP), welches 2022 in überarbeiteter Form 

erschienen ist. 

Zudem wurden die Anwendungsbereiche 

„untergeordnete Belastung“, wie zum Bei-

spiel nicht von Kraftfahrzeugen erreichbare 

Flächen, sowie „Hafen-, Logistik- und Indust-

rieflächenbefestigungen“ aus dem M FP her-

ausgenommen. Für den Anwendungsbereich 

„untergeordnete Belastung“ sollte die ZTV-

Wegebau – „Zusätzliche Technische Ver-

tragsbedingungen für den Bau von Wegen 

und Plätzen außerhalb von Flächen des Stra-

ßenverkehrs“ der Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. 

V. (FLL) herangezogen werden. Für Hafen-, 

Logistik- und Industrieflächenbefestigungen 

wird derzeit ein separates FGSV-Merkblatt 

erarbeitet. 

 

 

 

Bild 2: Typischer Aufbau einer Verkehrsflächenbefestigung mit Pflasterdecke bzw. Plattenbelag (Quelle: 

FGSV) 
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Tabelle 1: Anwendungsbereiche für Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Art der Verkehrsbelastung 

einschließlich Empfehlung für die Art der Befestigung 

Zeile Art der Verkehrsbelastung 
Beispiele für Anwendungsbereiche 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Art der Befestigung 1) 
(empfohlen) 

1 

hohe Verkehrsbelastung, wie 
z. B. (einzeln oder in Kombina-
tion) 

− hohe Achslasten 

− mittlerer bis hoher Lkw-An-

teil 

− hohe Horizontalbeanspru-

chungen 

− Rangiervorgänge 

− Fahrbahnen von Industrie- oder Gewer-

bestraßen, Örtlichen Einfahrtsstraßen, 

Hauptgeschäftsstraßen, Örtlichen Ge-

schäftsstraßen, Quartier- oder Sammelstra-

ßen 

− Lkw-Parkplätze und – Fahrgassen 

− Busverkehrsflächen 

− Kreisverkehre 

− Plätze und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr 

− Rast- und Nebenanlagen sowie Abstellflä-

chen (hoher Schwerverkehrsanteil) 

− Gehwegüberfahrten 

Oberbau gemäß der 
Belastungsklasse 
Bk3,2 oder der Bk1,8 
2) mit Pflasterdecke 3) 

2 

mittlere Verkehrsbelastung, 
wie z. B. 

− überwiegend Pkw-Verkehr 

− mittlerer Lkw-Anteil 

− Fahrbahnen von Wohnstraßen 

− Parkplätze und Parkstreifen für Pkw 

− land- und forstwirtschaftliche Wege 

− Rast- und Nebenanlagen sowie Abstellflä-

chen (mittlerer Schwerverkehrsanteil) 

− Gehwegüberfahrten 

Oberbau gemäß der 
Belastungsklasse 
Bk1,0 2) mit Pflaster-
decke 

3 

geringe Verkehrsbelastung, wie 
z. B. 

− überwiegend Pkw-Verkehr 

− geringer Lkw-Anteil 

− Fahrbahnen von Wohnwegen 

− Parkplätze und Parkstreifen für Pkw 

− Rast- und Nebenanlagen sowie Abstellflä-

chen (geringer Schwerverkehrsanteil) 

− Gehwegüberfahrten 

Oberbau gemäß der 
Belastungsklasse 
Bk0,3 2) mit Pflaster-
decke 

4 

geringe Belastung, wie z. B. 

− überwiegend fußläufige Nut-

zung 

− Nutzung durch Fahrräder, 

Mofas und Fahrzeuge des 

Unterhaltungsdienstes o. Ä. 

− Geh- und Radwege, ausgenommen Gehwe-

güberfahrten 

Oberbau gemäß der 
Tafel 6 2) mit Pflaster-
decke oder Plattenbe-
lag 

1) Zu den technischen und geometrischen Anforderungen an die Befestigungselemente siehe M FP, Abschnitt 6.1 

2) Siehe RStO. 

3) Empfehlungen zu Art und Größe der Befestigungselemente siehe M FP, Abschnitt 5.1. 
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2.2 Größenbegrenzung von 
Pflastersteinen und Platten 

Die bis heute im Anwendungsbereich der 

FGSV-Regelwerke für Pflasterdecken und 

Plattenbeläge festgelegte Größenbegrenzung 

von Steinen und Platten geht sehr wahr-

scheinlich auf die Zeit vor der europäischen 

Normung von Straßenbauerzeugnissen zu-

rück. Damals waren beispielsweise Pflaster-

steine aus Beton auf ein Höchstmaß von 280 

mm (DIN 18501, Ausgabe November 1982) 

und Platten aus Beton auf ein Höchst-Vor-

zugsmaß von 500 mm (DIN 485, Ausgabe 

April 1987) normativ begrenzt. Mit Produkten 

größerer Kantenlängen lagen zu dieser Zeit in 

der Anwendung als Flächenbelag offenbar 

keine oder nur begrenzte Erfahrungen vor, 

was die zuständigen FGSV-Gremien bei ihrer 

Regelwerksarbeit mutmaßlich dazu veran-

lasste, ebenfalls begrenzte Produktgrößen 

für die Planung und Ausführung von Pflaster-

decken und Plattenbelägen festzulegen. 

Bei den Steinen war das zunächst eine maxi-

male Kantenlänge von 320 mm. Nach der Be-

griffsbestimmung für die so genannten Groß-

formate im „Merkblatt für Flächenbefestigun-

gen mit Großformaten“ (M FG) im Jahr 2013, 

deren Mindestkantenlänge seinerzeit ober-

halb von 400 mm festgelegt wurde, entstand 

jedoch eine Lücke zwischen den Kantenlän-

gen 320 mm und 400 mm. Diese wurde zu-

nächst durch den Geltungsbereich des M FP, 

Ausgabe 2015, und später auch durch den 

Geltungsbereich der ZTV Pflaster-StB, Aus-

gabe 2020, geschlossen. Mit der Heraufset-

zung der maximalen Kantenlänge von 

320 mm auf 400 mm wurde in den genannten 

Regelwerken die Begrenzung der Stein-

Grundrissfläche auf 1.024 cm² (entspricht 

32 cm × 32 cm) eingeführt. Bei den Platten 

beträgt die maximale Kantenlänge von An-

fang an 600 mm. 

Zudem gilt nach FGSV-Regelwerk: 

− Pflastersteine weisen ein Verhältnis von 

größter Kantenlänge L zu Nenndicke D 

von ≤ 4 auf, 

− Platten weisen ein Verhältnis von größter 

Kantenlänge L zu Nenndicke D von > 4 

auf. 

Beläge mit größeren Platten als die Vorge-

nannten sind möglich. Dann handelt es sich 

um so genannte Großformatbeläge, für die es 

seit 2013 das schon weiter vorn erwähnte 

R2-Regelwerk innerhalb der FGSV – das M FG 

– gibt. Die beschriebene Größenbegrenzung 

bei den Produkten für Pflasterdecken und 

Plattenbeläge kennt im Übrigen weder die 

ATV DIN 18318, noch die ZTV-Wegebau. 

3 Baugrundsätze 

In den Baugrundsätzen wird unter anderem 

darauf verwiesen, dass das M FP Pflasterde-

cken nach Maßgabe der RStO behandelt, das 

heißt von Kraftfahrzeugen befahrene Ver-

kehrsflächen sowie Geh- und Radwege. Die 

Anwendung von Pflasterdecken ist grund-

sätzlich auf Verkehrsflächen beschränkt, die 

maximal der Belastungsklasse Bk3,2 gemäß 

den RStO zuzuordnen sind. Die Anwendung 

von Plattenbelägen umfasst Geh- und Rad-

wege – mit Ausnahme von Gehwegüberfahr-

ten – sowie Verkehrsflächen, die nicht für 

den regelmäßigen Kraftfahrzeugverkehr vor-

gesehen sind. Plattenbeläge müssen so di-

mensioniert sein, dass ein Befahren durch 

Fahrzeuge, zum Beispiel des Unterhaltungs- 

und Reinigungsdienstes, möglich ist. 
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Neu aufgenommen wurden – jeweils jedoch 

nicht in die Tiefe gehend – ein Kapitel zu Bo-

denindikatoren in Pflasterdecken und Plat-

tenbelägen sowie eines zum Thema An-

schluss an Gebäude. 

Eine Besonderheit beim Einbau von Bodenin-

dikatoren in Pflasterdecken und Plattenbe-

läge besteht zum Beispiel darin, dass diese 

in der Regel nicht gleichzeitig mit der angren-

zenden Pflasterdecke bzw. dem angrenzen-

den Plattenbelag verdichtet, sprich abgerüt-

telt, werden können. Das liegt daran, dass 

die positiven Strukturen der Bodenindikato-

ren, wie Rippen oder Noppen, nach dem Ein-

bau gemäß der DIN 32984 über dem Umge-

bungsbelag hervorstehen müssen, um die 

taktile Erkennbarkeit sicherstellen zu können 

(siehe auch Bild 3). Das M FP hat über diesen 

Hinweis hinaus den zulässigen Höhenversatz 

zwischen der Basis des Bodenindikators und 

der Oberfläche der angrenzenden Pflaster-

steine bzw. Platten festgelegt, da diesbezüg-

lich aus der DIN 32984 nichts hervorgeht. 

 

 

Bild 3: Bodenindikator im Einbauzustand mit Angabe des zulässigen Höhenversatzes (Prinzipskizze) 

(Quelle: FGSV) 
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Das neu aufgenommene Kapitel zum An-

schluss einer Flächenbefestigung mit Pflas-

terdecke oder Plattenbelag an ein Gebäude 

soll in erster Linie für diesen so wichtigen wie 

potenziell schadensträchtigen Bauwerksbe-

reich sensibilisieren. Am Übergang vom Ge-

bäude zur anschließenden Flächenbefesti-

gung treffen verschiedene Gewerke des 

Hochbaus mit Leistungen des Straßen- oder 

Gartenlandschaftsbauers zusammen. Da 

insbesondere die Gebäudeausführung und 

deren Abdichtung aus mehreren Einzelleis-

tungen besteht, die zum Teil nur im Zusam-

menhang mit den Leistungen des Straßen- 

oder Gartenlandschaftsbauers erbracht wer-

den können, ist es an dieser Stelle von be-

sonderer Bedeutung, dass in Planung und 

Bauausführung Einvernehmen darüber be-

steht, welcher Fachdisziplin bestimmte Ein-

zelleistungen zuzuordnen sind. Beschädigun-

gen an der Gebäudeaußenhaut und deren 

Abdichtung durch die Werkleistung „Flä-

chenbefestigung“ sind in jedem Fall zu ver-

meiden. 

Ein weiteres neu aufgenommenes Kapitel be-

fasst sich mit dem mechanischen Verhalten 

ungebundener Pflasterdecken. Darin werden 

zunächst die Belastungsarten, die auf eine 

Pflasterdecke wirken können, beschrieben. 

Im Weiteren werden das Tragverhalten und 

die Verformungsstabilität sowie die maßge-

benden Beanspruchungsgrößen bei Bauwei-

sen mit ungebundener und gebundener obe-

rer Tragschicht behandelt. Anhand bereits 

1990 und 2002 durchgeführter Untersuchun-

gen (WELLNER (1990) und ROHLEDER 

(2002)) wird zudem die Bedeutung der Fu-

genfüllung für die Leistungsfähigkeit der un-

gebundenen Pflasterdecke hervorgehoben. 

4 Bauprodukt Bettungsma-

terial 

4.1 Berücksichtigung der Ersatz-
baustoffverordnung 

Vor dem Hintergrund der zum 1. August 2023 

gültig gewordenen Ersatzbaustoffverordnung 

(ErsatzbaustoffV) wurden folgende Empfeh-

lungen aufgenommen: 

− Gesteinskörnungen und Gesteinskör-

nungsgemische mit latent hydraulischen 

Eigenschaften und/oder solche, die zu 

karbonatischen Reaktionen neigen und 

langsam nacherhärten, sind als Bettungs-

material im Allgemeinen ungeeignet. 

− Rezyklierte Gesteinskörnungen (Recy-

cling-Baustoff), Hochofenstückschlacke, 

Hüttensand, Steinkohlenflugasche, 

Braunkohlenflugasche, Hausmüllver-

brennungsasche und vergleichbare Er-

satzbaustoffe weisen in der Regel unge-

eignete bautechnische Eigenschaften, 

wie zu geringe Kornfestigkeit und/oder 

hohe Verfestigungsneigung, auf und soll-

ten daher nicht als Bettungsmaterial ein-

gesetzt werden. 

− Ersatzbaustoffe nach der ErsatzbaustoffV 

dürfen als Bettungsmaterial grundsätz-

lich nur eingesetzt werden, wenn sie den 

TL Pflaster-StB entsprechen und für den 

vorgesehenen Verwendungszweck geeig-

net sind. 

4.2 Materialeigenschaften 

Breiten Raum bei der Gremienarbeit nahmen 

die Diskussionen zum Thema Bettungsmate-

rial ein. Dies betraf sowohl die kornabgestuf-

ten als auch die nicht-kornabgestuften Mate-

rialien, wie zum Beispiel Splitt 2/5. 
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Zu den kornabgestuften Bettungsmaterialien 

wurde die Empfehlung aufgenommen, in der 

Leistungsbeschreibung einen Feinanteil von 

maximal 3 M.-% bei Anlieferung vorzusehen, 

um den Feinanteil im eingebauten Zustand 

möglichst auf 5 M.-% zu begrenzen. Damit 

hat man sich regelwerkstechnisch wieder auf 

den Stand von vor 1988 begeben, denn die 

Anforderung an das Bettungsmaterial hin-

sichtlich des Feinanteils betrug seinerzeit 

schon einmal 3 Gew.-% nach den ATV DIN 

18318 und wurde darin erst 1988 auf den 

Wert von 5 Gew.-% heraufgesetzt. Die Emp-

fehlung hinsichtlich eines möglichst geringen 

Feinanteils hat das Ziel, eine ausreichend 

wasserdurchlässige Bettung während der 

Nutzungsdauer der Pflasterdecke bzw. des 

Plattenbelages zu erreichen. 

Zu den nicht-kornabgestuften Bettungsmate-

rialien (Splitt) wurde die (Wieder)aufnahme in 

das M FP und damit in das FGSV-Regelwerk 

beschlossen. Splitt war als Bettungsmaterial 

für Pflasterdecken und Plattenbeläge mit Be-

ginn der 1990er Jahre stark in Verruf geraten, 

weil ihm zahlreiche, zum Teil sehr massive 

Schäden angelastet wurden. Dies führte ab 

Mitte der 2000er Jahre zu einem Ausschluss 

von Körnungen, wie 1/3 und 2/5, aus prak-

tisch allen Regelwerken für die Pflasterbau-

weise. Dieser Ausschluss hatte auch in den 

ATV DIN 18318 lange Zeit Bestand und wurde 

erst mit der Fassung September 2019 wieder 

aufgehoben. 

In den letzten Jahrzehnten sind zum Splitt als 

Bettungsmaterial, aber natürlich auch insge-

samt zu den Bauweisen mit ungebundenen 

Pflasterdecken und Plattenbelägen, weitere 

Erfahrungen und Forschungsergebnisse hin-

zugekommen. Von guten Erfahrungen konnte 

insbesondere dann berichtet werden, wenn 

für das Bettungsmaterial ausreichend harte 

Gesteinskörnungen verwendet und einige 

Spielregeln bei der Planung und Ausführung 

beachtet wurden. Dies hat sich im M FP in 

entsprechenden Hinweisen, wie zum Bei-

spiel zum geringen Verdichtungsmaß, den 

hohen Hohlraumgehalt, die hohe Wasser-

durchlässigkeit und das erschwerte Einrüt-

teln der Befestigungselemente in die Bet-

tung, niedergeschlagen. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass 

die Körnungen 1/3, 1/5, 2/4, 2/5 und 2/8 als 

Bettungsmaterial wieder Eingang in das M FP 

gefunden haben und bei regionalen positiven 

Erfahrungen für gering belastete Verkehrsflä-

chen (bis maximal Belastungsklasse Bk0,3) 

grundsätzlich als Bettungsmaterial einge-

setzt werden können. Natürlich gibt das M FP 

auch Empfehlungen zur Beschaffenheit des 

Splittes, zum Beispiel hinsichtlich seiner 

Kornfestigkeit. 

5 Ausführung 

5.1 Unterlage 

An die Adresse des ausführenden Unterneh-

mers wird im neuen M FP empfohlen, zur Ein-

schätzung der Wasserdurchlässigkeit der 

Unterlage, den im „Merkblatt für Versicke-

rungsfähige Verkehrsflächen“ (M VV) be-

schriebenen Schnelltest anzuwenden. 

Wenngleich dieser Test stark vereinfachte 

Versuchsbedingungen aufweist (sonst hieße 

er ja nicht „Schnelltest“), so ist er doch eine 

sehr einfache, mit wenig Aufwand durchzu-

führende Methode, um eine erste Einschät-

zung der vorhandenen Unterlage (in der Re-

gel genügt der Test der oberen Tragschicht) 

hinsichtlich der Wasserdurchlässigkeit vor-

nehmen zu können. Dies ist insbesondere 
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wichtig, wenn der ausführende Unternehmer 

die Unterlage nicht selbst hergestellt hat. Er-

weitert wird diese Empfehlung durch eine Ta-

belle in Anlehnung an das M VV, mit welcher 

anhand der im Schnelltest gemessenen Ab-

flusszeit eine Einschätzung hinsichtlich der 

Wasserdurchlässigkeit der geprüften Schicht 

vorgenommen werden kann. 

5.2 Fugen 

Zur Einhaltung einer gleichmäßigen Fugen-

breite empfiehlt das neue M FP – zumindest 

temporär – die Verwendung von so genann-

ten Fugenlehren. Diese können – je nach 

auszuführendem Verband – in Form von Win-

kelschienen mit unterschiedlicher Länge 

oder von Winkel- oder T-Stücken eingesetzt 

werden (Bild 4). Die Fugenlehren haben den 

zusätzlichen Vorteil, dass sie beim Heranfüh-

ren und Ablegen eines Befestigungselemen-

tes die Kanten des bereits verlegten Elemen-

tes schützen, was insbesondere bei hoch-

wertigen Belägen im Hinblick auf die Vermei-

dung von ausführungsbedingten Kanten-

schäden wichtig ist. 

 

 

Bild 4: Beispiel für unterschiedliche Fugenlehren für Pflasterdecken und Plattenbeläge (v. l. n. r.: lange 

Schiene, kurze Schiene, T-Stück) (Quelle: FGSV) 

 

5.3 Verfugen, Verdichten 

Wie schon in den ZTV Pflaster-StB, Ausgabe 

2020, wird auch im neuen M FP auf die Not-

wendigkeit hingewiesen, dass für die Ausfüh-

rung von vollständig gefüllten und besonders 

widerstandsfähigen Fugen mehrere, sich 

zum Teil wiederholende Arbeitsschritte erfor-

derlich sein können. Damit wird die Bedeu-

tung der Fugen und der Fugenfüllung für die 

Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der 

ungebundenen Pflasterdecke bzw. des unge-

bundenen Plattenbelages nochmals hervor-

gehoben. 

Zur Verdichtung von Pflasterdecken aus Na-

turstein mit gespaltenen Großpflastersteinen 

wurde die Empfehlung aufgenommen, dass 

diese in jedem Fall abgerammt und abgerüt-

telt werden sollten, weil damit eine bessere 

Verbundwirkung erzielt wird als bei einer Ver-

dichtung lediglich durch Abrütteln. 
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Bild 5: Pflasterdecken sind gestalterisch hochwertig und erreichen bei fachgerechter Planung und Aus-

führung eine lange Nutzungsdauer (Foto: Betonverband SLG) 

6 Zitierte Technische Regeln (nur derzeit gültige) und 
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